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SPIEL- UND PLATZORDNUNG  

FÜR DIE FREIPLÄTZE 

gültig ab 15.03.2024 
 

§ 1 SPIELBERECHTIGUNG 

Spielberechtigt sind alle aktiven Mitglieder, die ihren Beitrag der Satzung entsprechend gezahlt haben. Alle 
aktiven Mitglieder sind im Online- Buchungssystem namentlich hinterlegt und können die Plätze 1 bis 4 und 
Platz 6 maximal 14 Tage im Voraus buchen. Platz 5 steht vorrangig als Trainerplatz zur Verfügung. Wenn 
Platz 5 nicht für Training gebucht ist, kann er am Spieltag von allen aktiven Mitgliedern gebucht werden. Eine 
Vorausbuchung für 14 Tage gilt für Platz 5 nicht. 
 
Bis zu 2 Freiplätze können zeitgleich gegen Gebühr an Nichtmitglieder vermietet werden. Training mit 
vereinsfremden Trainern ist nicht zulässig.  
Die Vermietung von Einzelstunden an Nichtmitglieder ist grundsätzlich nur in der Zeit von 08:00 – 16:00 Uhr 
zulässig. Abweichungen sind mit dem Sportwart abzustimmen. 
Zu besonderen Anlässen (Hilden Open, Neandertal Open, LK- Turniere) können für diesen begrenzten 
Zeitraum bis zu 2 Plätze gegen Gebühr an Nachbarvereine vermietet werden.  
 
Die Buchung von Freiplätzen für Nichtmitglieder erfolgt auf Anfrage an info@tc82.de durch ein Mitglied des 
Vorstands oder Beirats. Die Gebühren werden vom Vorstand festgelegt. 

§ 2 SPIELZEITEN 

Die Spielzeiten einschließlich ordnungsgemäßer Platzpflege sind wie folgt: 
 
 Einzel: 90  Minuten 
 Doppel: 120  Minuten 
 
Sollte sich das Verhältnis von aktiven Mitgliedern zur Platzanzahl deutlich erhöhen, kann der Vorstand die 
Spielzeiten wie folgt verkürzen: 
 
 Einzel: 60  Minuten 
 Doppel: 90  Minuten 

§ 3 PLATZEINTEILUNG 

Alle 6 Plätze stehen grundsätzlich allen aktiven Mitgliedern zur Verfügung. 
Platz 5 steht vorrangig als Trainerplatz zur Verfügung. Bei Bedarf kann Platz 4 zusätzlich für Training genutzt 
werden. 
Bei Medenspielen, Spielen der Hobbyrunden, Clubmeisterschaften und an Turniertagen wird die 
Platzeinteilung durch den Sportwart gesondert geregelt. Meden- u. Hobbymannschaftsspiele werden 
vorzugsweise auf den Plätzen 1 bis 3, bei zwei Spielen auf den Plätzen 1 bis 6 durchgeführt.  
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§ 4 PLATZRESERVIERUNG 

Durch Buchung über das Online- Freiplatzbuchungssystem wird eine Platzreservierung vorgenommen. Alle 
aktiven Spieler können Plätze für sich und ihre Mitspieler buchen. Der Vorstand behält sich vor, das 
Buchungssystem bei Bedarf zu modifizieren und z.B. Buchungen nur noch mit persönlicher PIN zuzulassen.  
 
Eine Parallelbuchung von 2 Plätzen durch dasselbe Mitglied ist nicht möglich.  
Nach Ablauf der gebuchten Spielzeit, innerhalb der auch die notwendige Platzpflege erfolgen muss, darf ein 
Weiterspielen auf demselben oder einem anderen Platz nur nach erneutem Buchen erfolgen. 
 
Trainingszeiten werden durch die Trainer des TC 82 ebenfalls über das Online- Buchungssystem gebucht. 
Regelmäßig stattfindende Trainerstunden sind mindestens 14 Tage vorher zu buchen. 

§ 5 PLATZPFLEGE 

Jedes Mitglied ist für die Pflege der Plätze verantwortlich: 

• Die Platzpflege muss innerhalb der Spielzeit durchgeführt werden, die Dauer richtet sich nach dem 
Zustand der Plätze. 

• Die Tennisplätze sind je nach Erfordernis vor und nach jedem Spielbetrieb mit der automatischen 
Beregnungsanlage bewässern 

• Staubentwicklung muss durch ausreichende Bewässerung unbedingt vermieden werden. Das 
bedeutet, dass bei starker Hitze auch in Spielpausen bewässert werden muss.  

• Die Tennisplätze sind nach jedem Spiel mit einem Schleppnetz ganzflächig abzuziehen. Damit die 
Plätze nicht vermoosen, gilt dies auch für die Bereiche bis zu den Zäunen. 

• Die Markierungslinien zu mit dem Besen zu fegen. 

• Sobald ein Schaden am Platz festgestellt wird, ist das Spiel zu beenden und der Platzwart oder ein 
Mitglied des Vorstands oder Beirats zu informieren. Der Platz wird bis zum Abschluss der 
Instandsetzung gesperrt. 

Bei Verstößen gegen diese Regeln kann der Sportwart eine Verwarnung aussprechen, bei wiederholter 
Missachtung kann durch den Vorstand eine Platzsperre ausgesprochen werden. 

§ 6 GASTSPIELER 

Jedes spielberechtigte Mitglied kann bis maximal fünfmal im Jahr einen Gastspieler mitbringen. Dies kann 5 
x der gleiche Gast sein oder bis zu 5 Gäste. Jeder Gastspieler darf maximal fünfmal pro Jahr spielen, d.h. 
auch dann, wenn er / sie mit verschiedenen Mitgliedern spielt.  
 
Bei der Online- Buchung ist als Mitspieler „Gast“ zu buchen. Der Name des Gastes ist im Kommentarfeld 
einzutragen.  
 
Für das bis zu 5-malige Spielen mit Gästen wird keine Gebühr berechnet. Die Spiel- und Platzordnung gilt 
auch für Gastspieler. Der Tennisclub TC 82 e.V. Erkrath schließt jegliche Haftung gegenüber Gastspielern 
aus. 
 
Für den Fall, dass 

- ein Gast mehr als 5 x spielt 
- ein Mitglied mehr als 5 x mit Gästen spielt,  
- kein Name im Kommentarfeld eingetragen ist, wird dem Mitglied pro Stunde eine Gebühr von  

15 € / Stunde in Rechnung gestellt und per Lastschrift eingezogen. 
 
Die Gastspielgebühren werden dem Mitglied zurückerstattet, wenn der Gast im selben Jahr Mitglied  
im TC 82 wird. 
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§ 7 TRAINING 

Das Training findet während der Sommersaison auf Platz 5, bei Bedarf zusätzlich auf Platz 4 statt 
(siehe § 3 Platzeinteilung). 
 
Sind die Freiplätze witterungsbedingt nicht bespielbar oder durch Medenspiele oder andere Vereins- 
Veranstaltungen belegt, kann das Training in der Sommersaison kostenlos in die Halle verlegt werden.  
In diesem Fall ist die Hallenordnung zu beachten (insbesondere sind Hallenschuhe zu tragen). 

§ 8 MANNSCHAFTSSPIELE / TURNIERE / 
CLUBMEISTERSCHAFTEN / RANGLISTENSPIELE  

Für Mannschaftsspiele und Turniere erfolgt die Platzbelegung durch den Sportwart   
 
Ranglistenspiele werden durch die Ranglistenordnung geregelt. Ranglisten- und Clubmeisterschaftsspiele 
werden durch die Spieler über das Online- Freiplatzbuchungssystem gebucht. Diese Spiele dürfen zu Ende 
gespielt werden, auch wenn nachfolgend andere Spieler die Plätze gebucht haben. 

§ 9 SPERRE BZW. FREIGABE DER TENNISPLÄTZE 

Alle Vorstandsmitglieder und vom Vorstand benannte Mitglieder sowie der Platzwart können jederzeit 
Tennisplätze wegen Unbespielbarkeit oder zur Platzpflege sperren bzw. für den Spielbetrieb wieder 
freigeben. 

§ 10 TENNISREGELN / TENNISKLEIDUNG 

Gespielt wird nach den Regeln des Tennisverbandes Niederrhein bzw. des DTB. 
Die Tennisplätze dürfen nur in Sportkleidung, insbesondere nur mit geeigneten Freiplatz-Tennisschuhen 
betreten und bespielt werden. 

§ 11 REGELUNG DES SPIELBETRIEBES 

Alle Vorstandsmitglieder und vom Vorstand benannte Mitglieder haben auf der Anlage Weisungsrecht. 

§ 12 INKRAFTTRETEN 

Die Spiel- u. Platzordnung ist mit ihrer Verabschiedung in der Mitgliederversammlung des TC 82 am 
15.03.2024 in Kraft getreten. 
 

 


